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Max Baumann

Spielraume zur Gestaltung der «freien Zeit»
im Ancien Régime

Ein Vergleich zwischen katholischen und reformierten
Territorien der Ostschweiz

Calvinistische Moral und absolutistische Herrschaft

«Ora et labora» ist als Leitspruch der Benediktiner bekannt. Er priagte den rhythmi-
sierten Tagesablauf der Monche von Stundengebet, Handarbeit, Studium, Essen und
Schlafen. Beten und Arbeiten bildete aber auch das Lebensmotto der calvinistisch
gepragten, reformierten Morallehre. Der Tag sollte vollstindig ausgefiillt sein mit
Arbeit und mit Gottesdienst. Essen und Schlafen dienten dazwischen der Reproduk-
tion der Krifte. «Dolce far niente» war in der reformierten Welt buchstéablich ein
Fremdwort; es stammte ja auch aus dem katholischen Kulturraum. Die reformierte
Morallehre setzte Nichtstun gleich mit Miissiggang, und Miissiggang galt sprich-
wortlich «als aller Laster Anfang». Wer dem «Dolce far niente» fronte, wurde als
arbeitsscheu, als faul im abwertenden Sinn verurteilt; er verfehlte sein Lebensziel,
gehorte nicht zu den Auserwihlten Gottes; Nichtstun pflasterte den Weg zu den
Verworfenen in die Holle.!

In dieser Gedankenwelt gab es keinen Raum fiir Freizeit im Sinn von Musse,
Kurzweil, Belustigung, Vergniigen. Der Mensch brauchte weder Zerstreuung noch
gar Zeitvertreib; Zerstreuung lenkte vom eigentlichen Lebensziel, Gebet und Ar-
beit, ab, und die von Gott eingerdumte Zeit musste man nicht vertreiben, sondern
nutzen. Probleme boten da die Sonn- und Feiertage, an denen die Arbeit gemadss
gottlichem Gebot untersagt war. Zunéchst schaffte man die als unnotig erachteten
Feiertage ab und beschrinkte sie auf das absolute Minimum, etwa Weihnachten,
Karfreitag und Auffahrt. Die verbleibenden Sonn- und Feiertage aber sollten zu
«fleissiger und andéchtiger Besuchung der Predigten, Lesung der Heiligen Schrift
und anderen gottseligen Betrachtungen und Ubungen» verwendet werden. Der
Besuch der Vormittagspredigt war obligatorisch, jener der Kinder- oder Christen-
lehre nachmittags zumindest dringend empfohlen. Vor, zwischen und nach den
Gemeindegottesdiensten sollten die Erwachsenen erbauliche Biicher lesen, die
Kinder aber die «in der Schule erlernten Grundwahrheiten des Christentums und
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die Kernspriiche aus der heiligen gottlichen Schrift wiederholen und sich mit Le-
sung des teuren Worts Gottes selbst zu Besuchung der Predigten und Kinderlehren
christgeziemend vorbereiten».? Spazierginge, Wanderungen, Ausfahrten oder gar
Baden im Freien waren verpont. Noch 1781 verbot der Rat von St. Gallen das «so
hochstirgerliche als unnétige iiber Land gehen, reiten und fahren» an Sonn- und
Feiertagen. Ausnahmen durfte nur der Amtsbiirgermeister personlich erteilen, und
zwar hochstens dreimal jahrlich.?

Der reformierte Staat, welcher sich die Kirche untergeordnet hatte, iibernahm diese
calvinistischen Werte und Normen. Um sie zu verwirklichen, erliess er Sittengeset-
ze. So richtete sich das «Christliche Mandat» Berns 1567 gegen «Gotteslesterer,
Sagner, Tiiffelsschweerer, mutwillige Versumer und Verachter der Predigen des
heiligen gottlichen Worts und heiligen Sakramente, Ungehorsamme der Elteren,
Hurer, Eebricher, Kuppler, trunckne Liit, Téantzer, offentliche Wucherer, Spiler,
unniitze Miissiggédnger, die so uppige Kleyder tragend, uff Kilchwyhnen louffend,
in mummeryen und Fassnachtbutzen wyss umblouffend, Fassnachtsfiiwr machend,
ndchtliche Unfugen anrichtend oder spaat in Zechen biss in die Nacht verharrend,
gegen liederliche Winckelwirte und was sonst derglychen mer ergerlicher Liitten
sind».* Neben Vergehen gegen Kirche und Religion betraf das Gesetz somit vor
allem unerwiinschte Freizeitbeschaftigungen wie Wirtshausbesuche, Spielen, Tan-
zen, Nachtleben, sexuelle Kontakte ausserhalb der Ehe, iiberlieferte Volksbrauche
und — ganz allgemein — den Miissiggang.

Angestrebt wurde die Umerziehung der an mittelalterliche Frohlichkeit und Le-
benslust gewohnten Biirger und Untertanen. Sie sollten Tugenden wie Frommigkeit,
Ernsthaftigkeit, Fleiss, Leistungsfreude und Sparsamkeit internalisieren. Das Ideal
bildete der «eingezogen» und angepasst lebende Mensch. Dieses Ziel war einerseits
durch Belehrung, ja Indoktrination mit Hilfe von Predigten, Unterricht und geist-
licher Lektiire zu erreichen, anderseits durch die Bestrafung von Verstossen gegen
die erwiinschten Normen.

In jeder Kirchgemeinde wachte eine besondere Instanz iiber die Einhaltung der Sit-
tenmandate; in Bern hiess sie Chorgericht, in Ziirich Stillstand. Diese Sittengerichte
hatten den Auftrag, den Lebenswandel der Méanner und Frauen aktiv zu kontrollie-
ren, Anzeigen entgegenzunehmen, die Beschuldigten zu verhoren und allenfalls zu
bestrafen. Dabei war die ganze Bevolkerung aufgefordert, ihre Wahrnehmungen zu
melden. Man sollte sich nicht nur beobachten, sondern sogar ausspionieren. Daraus
entstand ein ausgekliigeltes Spitzelsystem, in welchem sich alle gegenseitig aus-
horchten, verdachtigten und denunzierten.

Diese Methode der totalen Kontrolle innerhalb der Untertanenschaft selbst kam
der weltlichen Obrigkeit in der Alten Eidgenossenschaft sehr gelegen, zumal in
einer Zeit zunehmend absolutistischer Tendenzen. Bekanntlich verfiigten die da-
mals Herrschenden weder iiber ein stechendes Heer noch iiber einen ausgebauten
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Polizeiapparat. Die Eingliederung der kirchlichen Bereiche in den reformierten
Staat ermoglichte es nun den weltlichen Machthabern, sich auch als Hiiter iiber
Religion und Moral zu profilieren. Dadurch legitimierten sie ihr Recht, Sittengesetze
aufzustellen und deren Befolgung zu erzwingen. Mit dem Argument, Gott werde
dereinst Rechenschaft von ihnen fordern, gelang es den Regierungen, ideologisch
zu verbramen, dass dieses Kontrollsystem in Tat und Wahrheit ihre Herrschaft sta-
bilisieren sollte. «Eingezogen» lebende, angepasste Untertaninnen und Untertanen
waren leichter zu regieren.
Darstellungen iiber die Sittenpolitik im Ancien Régime bestehen vor allem fiir die
reformierten Stidteorte Bern, Basel, Ziirich, St. Gallen und ihre Herrschaftsbereiche.
Eigene Untersuchungen im ehemals bernischen Unteraargau liessen erkennen, dass
im konfessionellen Grenzgebiet zum katholischen Fricktal und zur Grafschaft Baden
die calvinistischen Moralgesetze zum Teil unterhohlt wurden. Das junge Volk liess
sich hier durch keine Sittenwachter davon abhalten, in der katholischen Nachbar-
schaft Kirchweihfeste aufzusuchen und dort nach Herzenslust zu tanzen. Und wel-
che Faszination iibte die Fasnacht auf puritanisch erzogene Burschen und M#dchen
aus, ein Brauch, der es ermoglichte, unerkannt jene Lustbarkeiten zu geniessen, die
zu Hause als heidnisch und siindhaft streng verfolgt wurden. Gelegentlich gab es
aber trotzdem Denunziationen, die Chorgerichte schritten ein, und deren Protokolle
vermerkten viele Ubertretungen dieser Art. Die Dunkelziffer diirfte aber sehr viel
hoher gewesen sein.®

Diese Erkenntnisse aus konfessionellen Grenzgebieten lenkten das Interesse einerseits

auf die Moralpolitik katholischer Obrigkeiten, anderseits auf deren Durchsetzbarkeit

in weniger absolutistisch regierten Gegenden wie Gemeinen Herrschaften. Die im

Jahr 2003 erschienene neue St. Galler Kantonsgeschichte bot die Gelegenheit zu

einer Detailstudie iiber diese Fragen.”

Das Gebiet des heutigen Kantons St. Gallen bestand bis 1798 aus zwolf klar abge-

grenzten Territorien. Auf engstem Raum dréngten sich hier sechs katholische, drei

reformierte und drei Staatswesen, in denen beide Konfessionen zugelassen waren.

Hier konnte man die folgenden Fragen geradezu ideal untersuchen:

— Lassen sich in der Moralgesetzgebung Unterschiede zwischen katholischen und
reformierten Obrigkeiten feststellen? Gab es gegenseitige Einfliisse im Sinne
von Verschiarfungen oder Milderungen iiber die politischen und konfessionellen
Grenzen hinweg?

— Waren die Sittengesetze bei dhnlichen Moralvorstellungen strenger in straff ab-
solutistisch regierten Gebieten als in solchen mit grosserer Selbstverwaltung?

— Welche Instanzen waren fiir die Durchsetzung der offiziellen Normen und fiir die
Ahndung von Verstossen zustandig?

— War die obrigkeitliche Moralpolitik in den unterschiedlichen Gebieten von Erfolg
gekront oder scheiterte sie?
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Aufgrund der Quellenlage werden hier im Wesentlichen die reformierte Stadt und die
katholische Fiirstabtei St. Gallen sowie die obrigkeitsferneren Landvogteien Sargans®
und Gaster® mit einem residierenden beziehungsweise nicht residierenden Landvogt
ausgewdhlt. Die iibrigen Territorien bieten gelegentlich Ergédnzungen.

Erlaubte und verbotene Freizeitbeschaftigungen

Die «beiden St. Gallen» — Stadt und Fiirstabtei — waren stark von geistlichem Einfluss
gepriagt. Im Klosterstaat regierte ein Monch und Priester mit einem Stab von geist-
lichen und weltlichen Ministern. In der Stadt Vadians sassen zwar keine Geistlichen
im Rat; dieser iibernahm aber die in St. Gallen vertretene, dogmatisch-orthodoxe
Theologie, welche im Laufe der Zeit vollig erstarrte, jedoch bis 1798 die offizielle
religiose Doktrin bildete. Erstaunlicherweise hielt der Rat, der wirtschaftspolitisch
dynamisch agierte, im religios-sittlichen Bereich bis zum Ende des Ancien Régime
konservativ-unflexibel an theologisch schon damals vollig tiberholten Positionen fest.
So schrieb er allen Biirgerinnen und Biirgern den Besuch des Sonntagsgottesdienstes
und sogar des Mittwochgebetes verbindlich vor, ebenso den jdhrlich viermaligen
Empfang des Abendmabhles.

Diese Ausrichtung deckte sich mit jener der Fiirstdabte voll und ganz. Auch im Klos-
terstaat waren der sonntdgliche Kirchgang und die Osterkommunion durch Gesetz
verordnet; an der Stelle des Mittwochgebets stand der tiglich mehrmalige Englische
Gruss beim Angelusliduten; dazu kamen gegen dreissig Feiertage.!”

In Bezug auf den Kampf gegen die Hoffart stimmten die Auffassungen, insbesondere
dariiber, worin schickliche Bekleidung bestehe, vollig iiberein. Beide Obrigkeiten
verboten teure Stoffe, Verzierungen, Schmuck und insbesondere entblosste Haut;
beide forderten traditionelle anstelle von modischer Gewandung; beide vertraten auch
die Ansicht, durch die Kleidung sollten die Standesunterschiede sichtbar werden.
Der Rat von St. Gallen musste den Fernkaufleuten allerdings zugestehen, sich im
Ausland modisch zu kleiden, weil diese sich dort nicht blamieren wollten; sobald sie
aber heimkamen, mussten sie sich sogleich umziehen. In den siidlichen Landvogteien
Sargans und Gaster bestanden dagegen keine obrigkeitlichen Kleidervorschriften;
die aussere Erscheinung der Leute war hier freier.

Stadt und Fiirstabtei verfolgten auch gleiche Ziele im Bereich intimer zwischen-
menschlicher Beziehungen. Sexuelle Kontakte ausserhalb der Ehe waren in beiden
Staatswesen strengstens verboten. Beide bekdmpften altiiberliefertes Brauchtum im
Kontakt zwischen Mann und Frau, etwa «Stubeten» und andere Zusammenkiinfte
unverheirateter Leute, ebenso den Kiltgang als traditionellen Werbebrauch. Der
Rat der Stadt beschuldigte Eltern und Handwerksmeister, «der geilen Jugend den
Ziigel viel zu lang» zu lassen, und die fiirstdbtische Obrigkeit klagte iiber Ledige,
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sie wiirden sich verstohlen und an abgelegenen Orten «zusammenpaaren» und dabei
«unziichtige Buhlschaften und fleischliche Siinden veriiben». Beide Regierungen
waren ebenso bestrebt, die aus dem Mittelalter stammende Gewohnheit privater
Heiratsversprechen und heimlicher Ehen zu unterdriicken; sie anerkannten nur
Ehen als giiltig, die vor dem Pfarrer mit 6ffentlichem Kirchgang besiegelt worden
waren. Fiir Landvogteien wie Gaster lassen sich keine obrigkeitlichen Gesetze zu
den intimen Beziehungen zwischen Mann und Frau feststellen. Man iiberliess diesen
Bereich den kirchlichen Instanzen.

Mit dem Versuch, die offizielle Sexualmoral mit absolutistischer Gebots- und Ver-
botsgewalt durchzusetzen, griff sowohl die reformierte Stadt als auch die katholische
Fiirstabtei St. Gallen massiv in die Gestaltung der arbeits- und gottesdienstfreien Zeit
ihrer Untertanen ein, und zwar mit identischer Zielsetzung. In anderen Bereichen
lassen sich dagegen betrichtliche Unterschiede feststellen.

Im reformierten Umfeld galt die puritanische Sittenstrenge nicht nur fiir die Sexualitét,
sondern fiir alle Lebensbereiche. Das Prinzip von Gebet und Arbeit war absolut und
liess fiir andere Lebensgeniisse keinen Raum. Der konsequent auf das Wort Gottes
und damit auf die intellektuelle Einsicht ausgerichtete reformierte Gottesdienst wi-
derspiegelte diesen Sachverhalt ebenfalls.

Dagegen stand die katholische Welt noch ganz in der mittelalterlichen Tradition, die
neben der Pflichterfiillung auch Lebensfreude und Lebenslust zuliess. Der katholische
Gottesdienst sprach neben dem Verstand auch die Sinne an, mit Musik, Bildern,
Gewindern und Weihrauch, mit der ganzen Liturgie. Das kirchliche Brauchtum
enthielt stets eine Kombination von jenseitigen und diesseitigen Elementen: Dem
Kirchweihfest mit dem feierlichen Hochamt schloss sich die «Chilbi» mit frohlicher,
ja ausgelassener Geselligkeit an. Das Erntedankfest umfasste sowohl den Dank an
Gott als auch den Genuss von Speise und Trank. Auf Flurprozessionen mit Gesang
und Rosenkranzgebet wurden am Ziel eine Messe und anschliessend eine Zwischen-
verpflegung im lockeren Zusammensein abgehalten. Wihrend im reformierten Den-
ken (nach einem Wort Vadians) alles Sinnliche die Fleischlichkeit forderte und von
geistlichen Gedanken ablenkte, war das katholische religiose Brauchtum gepragt
durch einen Rhythmus, in welchem sich Ernst und Heiterkeit ablosten. Der strengen
vierzigtdgigen Fastenzeit ging die Fasnacht voraus, an welcher die Gldubigen sich
nochmals ausleben durften, um die folgenden Wochen der Askese leichter durch-
zustehen. Der Verzicht in Fasten- und Adventszeit wurde durch die Vorfreude auf
Ostern und Weihnachten mit der Aussicht versiisst, sich bei einem festlichen Mahl
wieder irdische Freuden gonnen zu diirfen. Vergniigen, Kurzweil, Belustigung — auch
Musse! — sollten den ohnehin harten Alltag gelegentlich etwas auflockern und mit-
helfen, Kummer und Sorgen wieder besser zu ertragen.

Dem pragmatischen Zulassen von Zeiten der Entspannung und des Lebensgenus-
ses neben Zeiten besonderer Sittenstrenge entsprach auch die Moglichkeit fiir
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Katholikinnen und Katholiken, allfilliges Uberborden danach zu beichten und die
Lossprechung von begangenen Siinden zu erlangen, um nachher umso mehr Busse
zu tun. Diese Moglichkeit gab es im reformierten Raum nicht. Die reformierte
Moraltheologie lehnte Zeiten der Entspannung ebenso wie alle Sinnlichkeit im
katholischen Brauchtum als heidnisch und fleischlich ab. Dogmatisch forderte sie
konsequent gleiche Tugendhaftigkeit wihrend des ganzen Jahres, ja wihrend des
ganzen Lebens.

Diese unterschiedliche Auffassung von Lebensgenuss fand ihren Niederschlag auch
in den Sittengesetzen, so etwa in den Bestimmungen iiber den Wirtshausbesuch: Im
reformierten St. Gallen war er werktags — mit Ausnahmen fiir betagte, wohlhabende
Leute — generell verboten; sonntags konnte der Rat nicht umhin, ab zwei Uhr eine
Konsumation von Wein oder Most mit Brot und kalten Beilagen zu dulden; doch
ab fiinf Uhr wurde bezahlt, damit die Gaststube um sechs Uhr geschlossen werden
konnte. Moral und Geschiftstiichtigkeit kamen sich beim Rat allerdings in die Que-
re; im Sinne des Merkantilismus sollte ja Geld in die Stadt fliessen, und so durften
die Wirte ihre Lokale auch werktags bis sechs Uhr offen halten, und zwar fiir die
(katholischen!) Bauern der Umgebung und die iibrigen Fremden, fiir alle also ausser
fiir die eigenen Biirger; diese kehrten dafiir heimlich in Gaststétten der katholischen
Nachbarschaft ein.

Die fiirstibtische Regierung gestattete nimlich Offnungszeiten bis neun Uhr abends,
allerdings nur fiir méannliche Erwachsene. Frauen mussten beim Betzeitlauten nach
Hause gehen; lediges «junges Volk» durfte die Wirtshduser im eigenen Dorf gar
nicht betreten und tat sich dafiir umgekehrt in jenen der reformierten Stadt giitlich!
Im Gasterland war gar keine «Polizeistunde» festgelegt; trotz Protesten einzelner
Pfarrer gelang es den Wirten, eine Beschrinkung der Offnungszeiten zu verhindern;
die Landvogtei genoss diesbeziiglich Selbstverwaltung, und die Wirte selbst sassen
in einflussreichen Positionen!

Das Rauchen, das in der Mitte des 17. Jahrhunderts aufkam, untersagte der Rat
von St. Gallen als «eingebildete, geringe Ergotzung», welche zur Untiichtigkeit des
Leibes und Gemiites fiihre; auf verbotenem Tabakgenuss stand daher eine Busse.
Dasselbe galt fiir die iibrigen reformierten Landvogteien. Die Fiirstabtei schloss sich
der Verbotspolitik der eidgendssischen Tagsatzung an. Das Verlangen nach Nikotin
war letztlich jedoch stirker als alle Gesetze der Staatsménner. Im Gaster aber war das
Rauchen und Schnupfen fast vollig frei; bereits 1674 durfte jedermann «in und auf
dem Seinigen» rauchen; 1734 lautete das Gesetz sogar positiv: «Das Tabakrauchen
ist erlaubt.» Rauchen bildete hier nicht ein moralisches Problem, sondern allenfalls
eine Feuergefahr und eine Frage der Schicklichkeit: Bei Prozessionen, an Landsge-
meinden und vor Gericht war es auch hier verboten.

Das Spielen mit Karten, Wiirfeln und Kegeln — Tradition seit dem Mittelalter — wurde
in der Stadt St. Gallen immer mehr eingeschrankt und in den privaten Raum abge-
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driangt. Die benachbarte Fiirstabtei betrieb eine dhnliche Politik; sie untersagte das
Kartenspiel um Geld, duldete aber das Kegeln um hochstens einen halben Batzen.
Die siidlichen, katholischen Landvogteien kannten kein generelles Spielverbot; ein
solches trat lediglich in gleichsam «heiligen Zeiten» in Kraft, also wahrend der
Fastenzeit, zum Teil im Advent und vom Samstagabend bis nach dem Sonntags-
gottesdienst. Wie beim Feiern von Festen auferlegte man den Gldaubigen periodisch
einen Spielverzicht.

Am unerbittlichsten ging die sittenstrenge Stadt St. Gallen gegen das Tanzen vor;
es fiihre zu Leichtfertigkeiten und siindhaftem Leben. Nur bei Hochzeiten machte
der Rat gelegentlich eine Ausnahme, andernfalls durften Musikanten nur Tafel-
musik darbieten. Noch 1796, knapp zwei Jahre vor der Helvetischen Revolution,
hielt er priide am generellen Tanzverbot fest, und zwar «sowohl in 6ffentlichen
Wirts- und Zunft- als aber auch in Privathdusern zu allen Zeiten génzlich». In seiner
Kompromisslosigkeit verschloss der Rat seine Augen vor der Tatsache, dass die
reichen Biirgersfamilien auf ihren Landsitzen im Fiirstenland und Rheintal grosse
Bille abhielten.

Die Fiirstabte machten sich die Sache mit dem Tanzen weniger leicht, obschon sie als
zolibatdre Priester ohnehin personlich darauf verzichten mussten. Sie wussten, dass
das Tanzen an Kirchweihfesten und an der Fasnacht alter Tradition entsprach, ebenso
dass die jungen Leute samtliche Kirchweihfeste der weiten Umgebung aufsuchten,
um dem verponten Tun zu fronen. Die Landesherren befiirchteten jedoch, der nicht
verbotene Alkoholgenuss enthemme beim Tanzen und fiihre auf dem Heimweg zu
verbotenen sexuellen Kontakten. Um den jungen Leuten dennoch ein Ventil fiir ihre
angestaute Lebenslust zu bieten, fiihrten sie bereits im 17. Jahrhundert jahrlich fiinf
offizielle «Trinktage» ein, an denen Burschen und Médchen beisammensitzen und
tanzen durften, allerdings nur nachmittags, in offentlichen Wirtshausern und unter
Aufsicht des Ammanns. Der tanzfreudigen Jugend war der bewilligte Spielraum zu
eng, einigen konservativen Monchen und Pfarrern ging er zu weit, und der benach-
barte, sittenstrenge Rat von St. Gallen betrachtete selbst dieses kleine Zugestiandnis
als grosses Argernis. So schwankte die fiirstibtische Politik dauernd zwischen re-
striktiver, fundamentalistischer Moralpolitik und pragmatischem Eingehen auf die
Bediirfnisse der Untergebenen.

Vom Februar 1729 hat sich ein Protokoll erhalten, welches das geschilderte Dilem-
ma und die unterschiedlichen Meinungen innerhalb der fiirstibtischen Regierung
wiedergibt. Einmal mehr wurde iiber die Frage diskutiert, ob das Tanzen an der
kommenden Fasnacht bewilligt werden solle oder nicht. Der Landesherr neigte aus
prinzipiellen Griinden eher zu einem Verbot; doch nur ein einziger Beamter teilte
seine Ansicht. Alle iibrigen, auch die Kleriker, traten fiir Nachgiebigkeit ein; man
solle den jungen Leuten auch eine Freude gonnen, es gebe «wenige Lustbarkeiten
mit minderer Gefahr als ein offener Tanz» und es sei anstossiger, wenn das Volk ein
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Verbot heimlich oder jenseits der Landesgrenzen iibertrete. Trotzdem konnte sich der
Landesfiirst nicht zu einer positiven Entscheidung zugunsten des (aus seiner Sicht)
kleineren Ubels durchringen; er erteilte keine formelle Bewilligung. Doch empfahl
er den Landvogten, bei den Wirten durchblicken zu lassen, man werde ihnen «durch
die Finger sehen» und die Tanzenden nicht bestrafen, sofern dabei keine Exzesse
begangen wiirden. Der geistliche Herr wihlte damit zwar nicht eine prinzipientreue,
aber doch eine pragmatische, mildere, menschenfreundliche Losung.!!

In den siidlichen Landvogteien war die Bewilligungspraxis auch in diesem Bereich
viel weniger eng. In Sargans bedurfte das Tanzen an der Fasnacht, an Kirchweih-
festen und an Hochzeiten keiner speziellen Erlaubnis. Im Gaster lautete das Gesetz
umgekehrt: Tanzen war sonntags sowie an Marien- und Apostelfesten verboten,
im Ubrigen aber generell gestattet. Diese offenherzige Regelung galt jedoch nur
nachmittags. Fiir Abendveranstaltungen war auch hier das Einverstidndnis der Ober-
behorden erforderlich.

Uberwachung und Strafen

Auch die Kontrolle des Privatlebens und die Ahndung von Verstdssen erfolgten un-
terschiedlich je nach katholischer oder reformierter Konfession. In den reformierten
Territorien bestanden fiir diesen Bereich eigene Organe wie in Bern, Ziirich und Basel.
In St. Gallen waren die Stadtweibel und Stadtknechte die offiziellen Kontrolleure
der Mitbiirger. Daneben stellten die Behorden geheime Polizeidiener als Aufpasser
ein. Sonntags zogen die «Herren Umginger» durch die Gassen und iiberpriiften die
Einhaltung der Gottesdienstpflicht. Wie schon erwiihnt, waren im Ubrigen alle Biirge-
rinnen und Biirger aufgefordert, sich gegenseitig zu beobachten und Wahrnehmungen
zu denunzieren. Wer sich bei leichteren Ubertretungen von Sittengesetzen ertappen
liess, wurde vor das Bussengericht zitiert; es tagte allerdings nur zweimal jdhrlich,
einerseits um Verstosse gegen die Wirteordnung, anderseits um solche gegen die
Kleidergebote zu bestrafen.

Auf der Landschaft, etwa in der Freiherrschaft Sax, im Toggenburg oder im Rheintal,
amtete in jeder reformierten Kirchgemeinde ein Sittengericht, das sonntags nach
dem Gottesdienst zuriickblieb und im Chor tagte; man nannte es daher «Stillstand»
oder «Chorgericht».

In den katholischen Gebieten kannte man weder geheime Kontrollorgane noch
Sondergerichte. Die Ahndung leichterer, auch heimlicher Ubertretungen war den
Seelsorgern iiberlassen. In der Beichte mahnte der Dorfpfarrer oder ein anonymer
Kapuziner von zukiinftigen Verstossen ab; nach der Erweckung von Reue und Leid
sowie dem Fassen guter Vorsitze sprach er den Siinder oder die Siinderin von der
Schuld frei und auferlegte eine Busse, meist in der Form von Gebeten, allenfalls
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einer Wiedergutmachung. Alles spielte sich unter dem Schutz des Beichtgeheim-
nisses ab und fand nie den Weg in die Protokolle. Im Ubrigen aber waren die
normalen staatlichen Gerichtsinstanzen fiir Ubertretungen von Gesetzen zustin-
dig, je nach Territorium das Niedergericht oder der Landvogt. Hier gab es keine
Anonymitit; die Verstosse wurden in Gerichtsprotokollen und Bussenregistern
schriftlich festgehalten.

Erfolg oder Misserfolg der obrigkeitlichen Moralpolitik?

Es stellt sich nun die Frage, ob den Machthabern die Umerziehung der Biirgerin-
nen und Biirger beziehungsweise der Untertaninnen und Untertanen gelungen sei,
zumal in den beiden St. Gallen mit ihren strengen Normen. Passte sich das Volk im
erwiinschten Sinn an? Internalisierte es die vorgeschriebenen Werte? Liess es sich
die als unmoralisch abgewerteten Traditionen und Volksbriauche nehmen? Oder
umging es die Vorschriften oft? Lisst sich gar Widerstand gegen die obrigkeitliche
Moralpolitik feststellen?

Diese Fragen sind nicht eindeutig beantwortbar. Zum einen enthalten die schrift-
lichen Quellen nur die bei den Gerichten angezeigten Verstosse; weder lasst sich
die Dunkelziffer der tatsichlichen Ubertretungen erahnen, noch kann abgeschiitzt
werden, ein wie grosser Anteil von Menschen sich den Sittengesetzen unterzogen
hat. Zudem héngt iiber dem Beichtstuhl der Mantel des Schweigens. Zum andern
war die Bewertung der Moralitét sehr subjektiv.

Liest man die Sittenmandate, konnte man meinen, die Zeiten seien immer schlimmer,
der Lebenswandel der Leute sei immer unmoralischer geworden, und dies in refor-
mierten wie in katholischen Gebieten. Uberall klagten die Sittenhiiter iiber schlechten
Gottesdienstbesuch, das Uberhandnehmen des Saufens, Fressens und Spielens, die
Missachtung des Tanzverbotes, die Zunahme von «Hurerei und Unkeuschheit».
Im Gebiet der Fiirstabtei begniigte sich die «geile» Jugend nicht mit den gnidigst
zugestandenen Trinktagen; sie lief weiterhin auf alle Kirchweihfeste und amiisierte
sich in der reformierten Stadt. Umgekehrt stiessen sich die Sittenwichter St. Gallens
daran, dass ihre Mitbiirger sich auf der katholischen Landschaft und besonders auf
den zahllosen Landsitzen vergniigten.

Wenn der Fiirstabt von Zeit zu Zeit alle Pfarreien visitierte und sich nach dem Stand
der Sittlichkeit erkundigte, erfuhr er iiberall, es werde gespielt, getrunken, geraucht,
getanzt und die Wirte wiirden ausschenken, «so lange man begehre». Alkoholismus
war weit verbreitet, auch unter Frauen. In der kleinen ziircherischen Freiherrschaft
Sax wurden alljahrlich fiinf bis sechs Brautpaare wegen Beischlafs vor der Hochzeit
gebiisst.!? In St. Gallen standen die Biirgersfrauen und Migde jeweils reihenweise
vor dem «Hoffart-Bussen-Gericht», um sich Riigen wegen modischer oder nicht
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standesgemasser Kleidung, wegen entblosster Haut oder verbotenen Schmucks an-
zuhoren und dafiir Bussen zu bezahlen.!3

Wegen der kleinrdumigen Verhiltnisse waren die Landesgrenzen iiberall in Reich-
weite, und hier endete zugleich die Zustidndigkeit der einheimischen Sittenhiiter. So
beniitzten viele die Gelegenheit, sich im nahen «Ausland» auszuleben. Es gab auch
abgelegene Orte im eigenen Territorium, aus denen selten Anzeigen erfolgten, und
das sprach sich bald herum. Uber die Leute von Amden hoch iiber dem Walensee
hiess es, sie wiirden «weder Gebote noch Verbote der Obern» halten.!* Im Toggen-
burger Bergdorf Krinau hatte die Gemeinde selbst das Niedergericht inne; unter den
Augen der eigenen Vorgesetzten entwickelte sich der Ort im 17. Jahrhundert zu einem
Siindenpfuhl, der von weit her aufgesucht wurde und dem von der Landesherrschaft
nur schwer beizukommen war.!> Im oberen Rheintal galt das kleine Amt Gams als
Sammelplatz unmoralischen Gesindels; der nicht residierende Landvogt von Gaster
suchte das Dorf nur alle zwei Jahre kurz auf und iiberliess die Verwaltung im Ubrigen
der ortlichen Oberschicht.!®

Offener Widerstand gegen die Sittenpolitik Idsst sich dagegen selten feststellen. Aus
St. Gallen ist bekannt, dass viele Biirgerinnen und Biirger sich iiber die Priiderie
der Gesetzgeber mokierten und die Sittenhiiter und geheimen Aufpasser lacherlich
machten. Aus der Landschaft wurde gelegentlich ein Bauer zitiert, der seine Ein-
stellung deutlich kundtat, etwa «er frage der Obrigkeit und den Pfaffen niitz nach»
oder «er lasse sich von keinem Beichtvater niitz einreden und wisse besser als sie,
was er zu tun habe».!”

Zu allen diesen Belegen von Verstossen gegen die Moralgesetze muss quellenkritisch
vermerkt werden, dass es sich zwar um viele Beispiele und iiberlieferte Zitate han-
delt, dass sie aber keine Reprasentativitat beanspruchen konnen. Sie geben keinen
Aufschluss iiber das moralische Verhalten der Gesamtbevolkerung und damit iiber
Erfolg oder Misserfolg der obrigkeitlichen Moralpolitik.

Eine letzte Quellengattung konnte zur Beantwortung dieser Frage noch beigezo-
gen werden: die Landesbeschreibungen, besonders aus dem 18. Jahrhundert. Die
Urteile gehen aber je nach Standpunkt des Verfassers weit auseinander. So rithmte
der Italiener Pazzaglia die Bevolkerung St. Gallens wegen ihrer Tugendhaftigkeit
und Frommigkeit, wihrend der Deutsche Meiners dort auslidndische Laster und
eheliche Untreue festzustellen meinte. Pfarrer Miiller aus Rebstein konnte bei den
reformierten Rheintalern weder Spiel noch Tanz noch andere Lustbarkeiten beob-
achten; die Briauche betreffend die Beziehungen zwischen Burschen und Miadchen
bewertete er als harmlos. Dieser Meinung widersprach Vikar Nageli von Eichberg
ausdriicklich; Pfarrer Miiller sei iiber den Ruf der Rebsteiner Jugend wohl zu wenig
informiert und daher allzu vertrauensselig. Ebenso unterschiedlich beurteilten zwei
Seelsorger aus zwei Nachbargemeinden die Moralitit der Untertoggenburger; der
eine rithmte die «Sittsamkeit, Ehrbarkeit und Eingezogenheit» seiner Schéfchen, der
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andere hielt sie fiir <hdchst unmoralisch». Dasselbe Bild ergab eine systematische
Umfrage der Fiirstabtei St. Gallen 1796 zum «Status moralis» in samtlichen Kirch-
gemeinden; die einen Seelsorger dusserten sich sehr zufrieden, andere beklagten
die verbreiteten Laster.!®

Aus den vorangegangenen Ausfithrungen iiber die arbeits- und gottesdienstfreie Zeit
in der Ostschweiz des Ancien Régime lassen sich die folgenden Schliisse ziehen:

1. In der reformierten Stadt St. Gallen betrieb der Rat unter dem Einfluss der orthodox
gepragten Pfarrerschaft eine dusserst rigide Sittenpolitik, die auf Gebet und Arbeit
ausgerichtet war und alle iibrigen Betitigungen als Miissiggang missbilligte. Diese
Politik beruhte auf zahllosen Verboten und Strafdrohungen und hielt bis 1798 an ei-
nem calvinistisch-intellektuellen Idealbild der Menschen fest, das den Bediirfnissen
der Menschen wenig Rechnung trug und ihren Freiraum stark einschrankte. Der Rat
lockerte seine Vorschriften auch nicht, als in Ziirich eine modernere, durch die Aufkla-
rung gepragte Theologie vertreten wurde und auch in Bern etwas mehr Nachgiebigkeit
festzustellen war. Daraus entstand ein Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit,
aber auch zwischen wirtschaftlichen Interessen und offiziell vertretenen Normen, was
gelegentlich eine doppelte Moral zur Folge hatte, wie sich an den Beispielen der Vor-
schriften fiir die Bekleidung und fiir das Gastgewerbe feststellen liess.

2. Die katholische Moraltheologie deckte sich mit der reformierten vor allem in den
Bereichen Gottesdienstbesuch und Empfang des Abendmahls sowie schickliche,
schichtspezifische Bekleidung und aussereheliche Sexualitit.

3. Die Fiirstabtei St. Gallen pflegte das tradierte katholische Brauchtum weiter. Neben
der intellektuellen Ubermittlung von Glaubensinhalten behielt das sinnliche Element
in den Gottesdiensten seinen Platz. Dass bei religiosen Anlédssen wie Kreuzgangen,
Kirchweih- und Erntedankfesten neben der auf Gott ausgerichteten Frommigkeit
auch die weltliche Geselligkeit mit irdischen Geniissen zum Zuge kam, wurde obrig-
keitlich zumindest geduldet. Der Rhythmus von Zeiten des Verzichts und Zeiten der
Entspannung war im Ablauf des Kirchenjahres ohnehin fest verankert. In Bezug auf
Wirtshausbesuche und Tanzanlésse geriet die fiirstabtische Regierung in ein Dilemma.
Einerseits wollte sie an den eigenen strengen Massstdben festhalten, anderseits den
Bediirfnissen besonders der jungen Menschen nach Lebensgenuss und Vergniigen
Rechnung tragen. Ihre Politik schwankte daher stindig zwischen Prinzipientreue
und Nachgiebigkeit, und der geistliche Landesfiirst liess sich gelegentlich zu einer
inkonsequenten Haltung verleiten, indem die strengen Gesetze zwar in Kraft blieben,
Ubertretungen aber strafrechtlich nicht verfolgt wurden.

4. Die Moralpolitik der Fiirstabtei war zweifellos durch jene der benachbarten refor-
mierten Stadt beeinflusst, und zwar im Sinne einer Verscharfung. Der Lebensstil der
katholischen Untertanen sollte nicht an einem weniger strengen Massstab gemessen
werden.
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5.In den iibrigen katholischen Territorien bestanden weniger staatliche Vorschriften
beziiglich der Lebensgestaltung. Fragen der Moral wurden weitgehend der Kirche
und der Geistlichkeit tiberlassen.

6. In den siidlichen Landvogteien des heutigen Kantons St. Gallen war die absolutis-
tische Regierungsform nur wenig verwirklicht, namentlich weil es sich um Gemeine
Herrschaften verschiedener katholischer und reformierter Orte handelte. Die obrig-
keitliche Gesetzgebung war weniger detailliert, dafiir die Selbstverwaltung durch die
jeweilige Oberschicht desto grosser. In Bezug auf die Gestaltung der arbeits- und
gottesdienstfreien Zeit bestand in Bereichen wie Wirtshausbesuchen, Rauchen, Spie-
len oder Tanzen viel mehr Raum fiir lokales und regionales Brauchtum und damit
auch mehr individuelle Freiheit.

7. Einen stark einschrinkenden Faktor bei der Durchsetzung der staatlichen Vor-
schriften stellten die politisch kleinraumigen Verhiltnisse dar. Wer wollte, konnte
ausserhalb des eigenen Territoriums verbotene Friichte geniessen.

8. Der Verwirklichung der obrigkeitlichen Normen dienten in allen reformierten
Gebieten besondere Organe wie Aufpasser, Umgidnger und Sondergerichte; die Ahn-
dung auch leichterer Verstosse war offentlich. In den katholischen Gebieten waren
die ordentlichen Strafgerichte auch fiir Vergehen gegen die Sittengesetze zustindig;
Sondergerichte gab es nicht; leichtere Vergehen konnten durch den Priester in der
Verschwiegenheit der Beichte erledigt werden.

Anmerkungen

1 Das Referat stiitzt sich auf die Ergebnisse eines Forschungsprojekts im Rahmen der neuen
Sankt-Galler Kantonsgeschichte: Baumann, Max, «Obrigkeit und personliche Lebens-
gestaltung der Untertanen», in: Sankt-Galler Kantonsgeschichte 2003, Bd. 3, St. Gallen
2003, S. 151-172.

2 Stadtarchiv St. Gallen, Bd. 548, S. 439, 643.

3 Ziegler, Ernst, Sitte und Moral in friiheren Zeiten. Zur Rechtsgeschichte der Reichsstadt und
Republik St. Gallen, Sigmaringen 1991, S. 136-138.

4 Zitiert bei: Baumann, Max, «<Zur Férderung der Ehre Gottes und zur Erhaltung biirgerlicher Zucht.
Das Chorgericht als Herrschaftsinstrument im alten Bern», in: Schweiz im Wandel. Festschrift fiir
Rudolf Braun zum 60. Geburtstag, Basel 1990, S. 309.

5 Feller, Richard, Geschichte Berns, Bd. 2, Bern 1953, S. 337 ff., 541 {f., Bd. 3, Bern 1955, S. 477 {f.,
548 ff.; Simon, Christian, Untertanenverhalten und obrigkeitliche Moralpolitik, Basel 1981; Ziegler,
Peter, Ziircher Sittenmandate, Ziirich 1978; Ziegler, Ernst (wie Anm. 3).

6 Zum Beispiel Baumann, Max, Leben auf dem Bozberg, Die Geschichte der Gemeinden Gallenkirch,
Linn, Ober- und Unterbizberg, Baden 1998, S. 157 £.; ders., Rein und Riifenach. Die Geschichte
weier Gemeinden und ihrer unfreiwilligen Vereinigung, Baden 1998, S. 54.

7 Baumann (wie Anm. 1).

8 Das Grosse Mandat fiir das Sarganserland 1695, abgedruckt bei Reich-Langhans, Ulrich, Beitrige
zur Chronik der Bezirke Werdenberg und Sargans, Bd. 1, Buchs 1921, S. 216-230.

9 Sammlung schweizerischer Rechtsquellen: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen, Landschaft
Gaster, Aarau 1951.



10

11
12
13
14
15
16

17
18

- 129 -

Baumann, Max, Glauben. Reformierte Religiositit. Katholische Religiositdt, in: Sankt-Galler
Geschichte 2003, Bd. 4, S. 53-65.

Stiftsarchiv St. Gallen, R. 42, F. 10.

Staatsarchiv St. Gallen, AA2, B28.

Stadtarchiv St. Gallen, Bde. 784-786.

Die Eidgendssischen Abschiede, Bd. 4, 1873, le, S. 617 d.

Stiftsarchiv St. Gallen, Rubrik 100.

Die Eidgendssischen Abschiede, Bd. 7.1, S. 1279. Adank, This, «Malochen, Vifrach, das Gfik
holcht! Raubergeschichten aus dem 18. Jahrhundert», in: Terra Plana 1982.

Stiftsarchiv St. Gallen, Bd. 1167, S. 8, Nr. 57, S. 9, Nr. 59, S. 31, Nr. 217.

Baumann (wie Anm. 1).






	Spielräume zur Gestaltung der "freien Zeit" im Ancien Régime : ein Vergleich zwischen katholischen und reformierten Territorien der Ostschweiz

